
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

I.! Geltung 
 

1.! Die nachfolgenden allgemeinen Geschäfts- und Liefer-
bedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten für 
alle von Elif Akgün durchgeführten Aufträge, Ange-
bote, Lieferungen und Leistungen. 

2.! Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Leis-
tung oder Leistung bzw. des Angebots des Fotografen 
durch den Kunden, spätestens jedoch mit der An-
nahme des Bildmaterials zur Veröffentlichung.  

3.! Wenn der Kunde der AGB widersprechen will, ist die-
ses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. Ab-
weichenden Geschäftsbedingungen wird somit wider-
sprochen. Abweichende Geschäftsbedingungen des 
Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass 
der Fotograf diese schriftlich anerkennt.  

4.! Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäfts-
beziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung 
auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote und 
Leistungen des Fotografen, sofern nicht ausdrücklich 
abweichende Regelungen getroffen werden. 

5.! „Lichtbilder“ im Sinne dieser AGB sind alle vom Foto-
grafen hergestellten Produkte, gleich in welcher tech-
nischen Form oder in welchem Medium sie erstellt 
wurden oder vorliegen. (digitale Bilddateien, Videos, 
Papierbilder usw.) 
 
 

 
II.! Auftragsproduktionen 

 
1.! Soweit der Fotograf Kostenvoranschläge erstellt, sind 

diese unverbindlich. Treten während der Produktion 
Kostenerhöhungen ein, sind diese erst dann vom Fo-
tografen anzuzeigen, wenn erkennbar wird, dass hier-
durch eine Überschreitung der ursprünglich veran-
schlagten Gesamtkosten um mehr als 15% zu erwar-
ten ist. Wird die vorhergesehene Produktionszeit aus 
Gründen überschritten, die der Fotograf nicht zu ver-
treten hat, so ist eine zusätzliche Vergütung auf 
Grundlage des vereinbarten Zeithonorars bzw. in 
Form einer angemessenen Erhöhung des Pauschalho-
norars zu leisten. 

2.! Der Fotograf ist berechtigt, Leistungen von Dritten, 
die zur Durchführung der Produktion eingekauft wer-
den müssen, im Namen und mit Vollmacht sowie für 
Rechnung des Kunden in Auftrag zu geben. 

3.! Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden 
die Aufnahmen, die dem Kunden nach Abschluss der 
Produktion zur Abnahme vorgelegt werden, durch den 
Fotografen ausgewählt. 

4.! Sind dem Fotografen innerhalb von zwei nach Abliefe-
rung der Aufnahmen keine schriftlichen Mängelrügen 
zugegangen, gelten die Aufnahmen als vertragsge-
mäß und mängelfrei abgenommen.   
 
 
 

III.! Überlassenes Bildmaterial 
 

1.! Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes 
Bildmaterial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in 
welcher technischen Form sie vorliegen.  

2.! Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Foto-
grafen gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich ge-
schützte Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheber-
rechtsgesetz handelt. 

3.! Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvor-
schläge oder Konzeptionen sind eigenständige Leis-
tungen, die zu vergüten sind. 

4.! Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Foto-
grafen, und zwar auch in dem Fall, dass Schadenser-
satz hierfür geleistet wird. 

5.! Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich 
zu behandeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsin-
ternen Zwecken der Sichtung, Auswahl und techni-
schen Verarbeitung weitergeben.  
 

 
 
 
 

6.! Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung 
oder Inhalt, Qualität oder Zustand des Bildmaterials be-
treffen, sind innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
mitzuteilen. Andernfalls gilt das Bildmaterial als ord-
nungsgemäß, vertragsgemäß und wie verzeichnet zu-
gegangen. 

 
 

IV.! Nutzungsrechte 
 

1.! Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind 
grundsätzlich für den eigenen Gebrauch des Auftrag-
gebers bestimmt.   

2.! Der Auftraggeber erwirbt – sofern nicht ausdrücklich 
etwas Anderes vereinbart wurde – jeweils nur das ein-
fache Nutzungsrecht.  

3.! Eine Weitergabe der Fotos an Dritte unterliegt dem 
ausdrücklichen Zustimmungsvorbehalt des Fotogra-
fen und kann zusätzliche Lizenzgebühren verursa-
chen. 

4.! Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Be-
zahlung des Honorars an den Fotografen über. 

5.! Bei der Verwertung der Lichtbilder kann der Fotograf, 
sofern nicht anderes vereinbart wurde, verlangen, als 
Urheber des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Ver-
letzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt 
den Fotografen zum Schadensersatz.  

6.! Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Compo-
sing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel 
zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschütz-
ten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Fotografen und nur bei Kennzeichnung 
mit [M] gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht ab-
gezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig 
als Motiv benutzt werden.  

7.! Die Originaldateien verbleiben beim Fotografen.  
 
 
 

V.! Haftung 
 

1.! Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verlet-
zung von Rechten abgebildeter Personen oder Ob-
jekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unter-
zeichnetes Release-Formular beigefügt.  

2.! Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung 
des Bildmaterials ist der Kunde für dessen sachge-
mäße Verwendung verantwortlich.  

3.! Liefertermine für Lichtbilder sind nur dann verbind-
lich, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vom Foto-
grafen bestätigt worden sind. Der Fotograf haftet für 
Fristüberschreitung nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit.  

4.! Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anwei-
sungen des Vertragspartners zurückzuführen sind, 
wird nicht gehaftet (§1168a ABGB). 

5.! Der Vertragspartner trägt das Risiko für alle Um-
stände, die nicht in der Person des Fotografen liegen, 
wie Wetterlage bei Außenaufnahmen, rechtzeitige Be-
reitstellung von Produkten und Requisiten, Ausfall 
von Modellen, Reisebehinderungen etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VI.! Honorare, Eigentumsvorbehalt 
 
1.! Es gilt das vereinbarte Honorar. Für die Herstellung 

der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Ta-
gessatz oder vereinbarte Pauschale festgelegt; Neben-
kosten (Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requi-
siten, Labor- und Materialkosten etc.) sind in einem 
Pauschalangebot enthalten, sonst vom Auftraggeber 
zu tragen.  

2.! Der Honoraranspruch ist bei Ablieferung der Auf-
nahme fällig. Wird eine Produktion in Teilen abgelie-
fert, so ist das entsprechende Teilhonorar mit jeweili-
ger Lieferung fällig.  

3.! Das Honorar gemäß VI. 1. AGB ist auch dann in voller 
Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und 
gelieferte Bildmaterial nicht veröffentlicht wird. 

4.! Das Honorar ist spätestens binnen zwei Wochen nach 
Rechnungseingang zu zahlen, soweit keine andere 
Zahlungsfrist angegeben ist. Nach einer Mahnung 
kommt der Auftraggeber in Verzug. Nach Eintritt des 
Verzuges ist das Honorar mit 10% p.a. zu verzinsen. 
Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbe-
haltungsrechts ist nur gegenüber umstritten oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen des Auftrag-
gebers zulässig. Mahnspesen und die Kosten (auch 
außergerichtlicher) anwaltlicher Intervention gehen zu 
lasten des Auftraggebers.  

5.! Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises blei-
ben die gelieferten Lichtbilder Eigentum des Fotogra-
fen. 

6.! Wird die für die Durchführung vorhergesehene Zeit 
aus Gründen, die der Fotograf nicht zu vertreten hat, 
wesentlich überschritten, so erhöht sich das Honorar 
des Fotografen, sofern ein Pauschalpreis vereinbart 
war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar vereinbart, er-
hält der Fotograf auch für die Wartezeit den vereinbar-
ten Stunden- oder Tagessatz. 

7.! Stornierungen werden nur in schriftlicher Form aner-
kannt. Bei Stornierungen des Auftrags durch den Auf-
traggeber wird die vereinbarte Vergütung in Höhe von 
20% fällig und ist von ihm zu zahlen.  

 
 

VII.! Vertragsstrafe, Schadensersatz 
 

1.! Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des 
Fotografen erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wieder-
gabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist für den Ein-
zelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des zweifachen 
Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weiterge-
hender Schadenersatzansprüche. 

2.! Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platzier-
ten oder nicht zuordnungsfähigem Urhebervermerk 
ist ein Aufschlag in Höhe von 100% auf das verein-
barte Nutzungshonorar zu zahlen. 

 
 
 

VIII.! Schlussbestimmungen  
 

1.! Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als 
vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins Aus-
land. 

2.! Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

3.! Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer o-
der mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht 
die Wirksamkeit der übrigens Bestimmungen. Die Par-
teien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung 
durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung 
zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirt-
schaftlich und juristisch am nächsten kommt. 

4.! Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Foto-
grafen Elif Akgün.   


